
^erdiNnd der
von GOttes Gnaden erwähl¬
ter Römischer Kayser, zu allen Zei¬
ten Mehrer des Reichs, in Germa¬
nien, auch zu Gungarn und Wöheim
König, re. Utz-Herzog zu Wester-

reich,Herzog zu Murgund,Meyer, Kärnten, Irain,
und Mrtenberg, in Mer-undMieder-Wchlesten, Marg-
grafzu Mahren, in Mer-und Mieder Uaußniz, Krafzu
Gabspurg,Uyroll und Görz,rc. Bekennen, und thuen
kund allmänniglich fürUns, Unsere Erben, und nachkom¬
mend-regierende Lands-Fürsten dieses Erz-Herzogtums
Oesterreich unter der Enns. Demnach Uns die getreu¬
gehorsamste Land-Stände gemeldtes Unsers Erz-Herzog¬
tums Oesterreich unter der Enns, einLand-Gerichts-Ord-
nung, so von Unseren hierzu äepumten Rathen,und<7om-
miüarien in Beyseyn deren drey Obern Ständen gevoll-
mächtigten Ausschüssen aufgeseyet, und von Unserer Ri.
Oest.Regierung durchsehen worden,vorgebracht, und die¬
selbe Gnädigst zu bestattiaen,und zu manniglichs Wissen
öffentlich ausgehenzu lassen, gebetten.

Als haben Wir dieselbe Gnädigst ersehenen nachfol¬
gender Form mit zeitigem Rath,rechten Wissen aus Lands-
Fürstlicher Macht, und Vollkommenheit auf Unser, und
Unsere Erben Wolgefahlen, gnädiglich bewilliget, ver¬
besseret, erläuteret, und bestättiget.

Bewilligen, verbesseren,erläuteren,und Wattigen die
auch hiemit wissentlich, in Maaß,Weise, und Gestalt,wie
die von Articul zu Articul hernach folget.

Befehlen aber darbey allen und jeden ernstlich, und
wollen, daß sie in allen peinlichen Erkanntnussen sicher ge-

keit anmaffen, sondern mit wolbewogenem Rath, und ab-son-



sonderlichemBedacht solcherGestalt verfahren,und urtei¬
len,wie es dte Umständ der That, und diese Unser peinliche
Land-Gerichts Ordnung an die Hand gibt und ausweiset.

Und damit hierinnen im ganzen Land ein durchgehend-
gleiches Recht seye,auch nicht ein-oder das andere Land-
Gericht eigene der Rechten zuwider lauffendeGewonheiten
machender denen solcher Gestalt gemachten Nachfolge,und
also vielmal unschuldiges Blut vergiesse, oder den Schul¬
digen aus Einfalt, oder gefährlicher Weis ungestrafter Hin¬
sehen lasse, so beedes wider GOttes Gebott lauffen.

Als haben Wir alle dieser Unserer peinlichen Land-Ge¬
richts Ordnung zuwider lauffende Gebrauch,Herkommen,
und Gewonheiten allerdings aufheben wollen:und verbie¬
ten darbey männiglich, für sich selbsten kein andere Ord¬
nung, als was etwan zu besserer Vollziehung dieser unse¬
rer Ordnung beschehen möchte, zu machen,sondern in all-
weg dem jenigen, so hernach folgt, oder was Wir sonsten
meinem, oder anderen vorkommenden Fall gebieten möch¬
ten, nachzuleben.

Insonderheit aber sollen die Land-Gerichter zu Verwal¬
tung der peinlichen Sachen gute verständige Leut,beyne-
bens ordentliche Gerichts-Bücher,worein alles und jedes
ausgeschrieben werden, und zu künftiger Nachrtchtung bey-
sammen verbleiben möge,halten, auch mit nothwendigen
Gerichts-Dienern und Gefängnuffen versehen seyn;damit
in gählingen Zufällen kein Mangel erscheine, und die bösen
Leut wegen übel bestellten Land Gerichts nicht entrinnen.

Sie sollen auch hierinnen schleinig verfahren,und die
arme Leut auch nicht einen Tag vergeblich, und ohne wich¬
tige Ursach in denen Gefängnuffen ligen und leiden lassen.

Und in Summa alles das jenige thuen, was zu Be¬
förderung der GOtt-liebenden Gerechtigkeit, Schuz de¬

ren Frommen, Straf deren Bösen, Erhaltung guter
Manns-Zucht, und endlicher Ausreuttung

alles Übels gereichen mag.
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